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Folgemaßnahmen aufgrund der Covid 19-Pandemie
Finanzielle Unterstützung der landesgeförderten Familienberatungsstel
len in freier Trägerschaft

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren,

die Auswirkungen der Covid 19-Pandemie stellen uns alle auch im 

Jahr 2021 vor große Herausforderungen. Im Interesse aller bleibt das öf

fentliche Leben für einen langen Zeitraum beträchtlich eingeschränkt. 

Erste Lockerungen sind momentan in Planung.

Als Träger von Familienberatungsstellen stehen Sie in dieser schwierigen 

Zeit den Familien in NRW weiterhin beratend und unterstützend zur Seite

und müssen nach wie vor teilweise pragmatische Lösungen finden, um 

Ihre Beratungsaufgabe zu erfüllen. Gerade in Zeiten wie diesen benötigen 

Eltern Unterstützung, um ihre vielfältigen Erziehungsaufgaben zu bewäl

tigen - sei es, um ihre Kinder beim Homeschooling zu begleiten oder da

bei, dem Familienalltag eine Struktur zu geben, die ohne Angebote von 

außen derzeit oftmals fehlt.

Daher ist es mir ein wichtiges Anliegen, Ihnen für Ihr Engagement sehr
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Mir ist bewusst, dass die mit den Schutzmaßnahmen verbundenen zwin

gend erforderlichen Ausgaben Ihre Eigenmittelfinanzierung auch im 

Haushaltsjahr 2021 in besonderem Maße belasten.

Ich freue mich deshalb sehr, Sie darüber informieren zu können, dass für 

die landesgeförderten Familienberatungsstellen in freier Trägerschaft aus 

dem Corona-Rettungsschirm des Landes Nordrhein-Westfalen auch im 

Jahr 2021 Mittel als Billigkeitsleistung zur Verfügung gestellt werden kön

nen, um drohende Liquiditätsengpässe abzuwenden und die Gesamtfi

nanzierung der Beratungsstellen zu sichern.

Ein geeignetes Antrags- und Bewilligungsverfahren wird in Kürze veran

lasst. Sie werden hierzu demnächst weitergehend durch die Landschafts

verbände als zuständige Bewilligungsbehörden unterrichtet.

Ich möchte Sie bitten, die Familienberatungsstellen über die Unterstüt

zungsmöglichkeit zu informieren, und wünsche uns allen, dass wir die 

Herausforderungen dieser besonderen Zeit gesund bestehen.
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Mit freundlichen Grüßen


